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Beuron, Klosterprospekt. Kupferstich von Job. Franck, um 1700. Im Oval Bildnis des Abtes Georg Kurz O.S. Aug. (1682-1704) 
FUrstl. Hohenz. Hofbibliothek Sigmaringen 

P. M A U R U S P F A F F OSB. 

Das ehemalige Augustiner^Chorherrenstift Beuron 1077-1977 

Das ehemalige Augustiner-Chorherrenst if t Beuron an der 
oberen Donau könnte heute auf 900 Jahre seiner Ge-
schichte zurückblicken. Den geschichtlichen Abläufen 
entsprechend hat das Chorherrenst i f t 725 Jahre existiert, 
als es mit dem Zusammenbruch der Deutschen Reichskir-
che 1803 säkularisiert wurde. Das Auftre ten der Bene-
diktiner im alten Chorherrenst i f t hat die Erinnerung an 

die Vorgänger nahezu vergessen lassen. Etwas mehr als 
hunder t Jahre benediktinischen Wirkens im oberen Do-
nautal haben zu der Meinung geführt , daß Beuron und 
seine Landschaf t schon immer von benediktinischer T ra -
dition geprägt gewesen seien. Die neue Benediktinerabtei 
in Beuron war im 19. Jahrhunder t die erste benediktini-
sche Klostergründung außerhalb Bayerns im Bereich der 



nord- und süddeutschen Staaten. Als jüngere Schwester 
der französischen Abtei Solesmes wurde das Donautalklo-
ster für das 19. und 20. Jahrhundert der Ausgangspunkt 
einer religiös-liturgischen Erneuerung und hat nachhaltig 
mit seinem monastischen Wollen die weitere Zukunft des 
Mönchtums bestimmt. Außer der rein lokalen Kontinui-
tät bestehen zwischen dem alten Chorherrenstift und den 
Benediktinern keine Zusammenhänge. 
Das Chorherrenstift Beuron reicht in seinen Anfängen in 
das letzte Viertel des 11. Jahrhunderts zurück. Eine Ur-
kunde aus St. Gallen erwähnt bereits um 861 den N a -
men Purron im Bereich des oberen Donautals. Als eine 
Gründung im Zeitpunkt der hochpolitischen Auseinan-
dersetzungen zwischen Papsttum und deutschem König-
tum im Investiturstreit gewinnt das Kloster zusammen 
mit anderen Klöstern im südwestdeutschen Raum zeitge-
schichtliche Bedeutung. Beuron gehört zu den ältesten 
Chorherrenstiftungen überhaupt. 
Die neue Gemeindeordnung hat den Namen des alten 
Chorherrenstifts Beuron für die in der Großgemeinde 
zusammengeschlossenen Ortsteile des oberen Donautals 
beibehalten. Mehrere Nachbarorte haben ebenfalls ihrer 
900jährigen Geschichte gedacht und damit auch der ge-
genseitigen geschichtlichen Verbundenheit Ausdruck ge-
geben. Die volkstümliche Geschichtsschreibung des späte-
ren Mittelalters und auch der neueren Zeit hat die An-
fänge des Klosters im Tal - umrahmt von der Legende 
- aus dem geschichtlichen Dunkel heraustreten lassen. 
Die geschichtlichen Quellen sind äußerst sparsam. Ge-
schichtlich richtig ist natürlich, daß ein Stiftungsakt mit 
der Übergabe des Dotationsguts stattgefunden hat. Da-
für wird das Jahr 1077 angenommen. Feststeht, daß 
einer der Zeugen des Stiftungsaktes, nämlich Graf Mane-
gold von Altshausen-Veringen, um 1077 in den Quellen 
genannt wird, als bedeutender Verbindungsmann zwi-
schen Papst Gregor VII . und den im Frühjahr 1077 in 
Ulm versammelten deutschen Fürsten. Als zweiter Zeuge 
beim Beuroner Stiftungsakt wird ferner Graf Burkhard 
von Nellenburg (Stockach) genannt, dessen Vater der 
Stifter des Allerheiligenklosters in Schaffhausen ist. Das 
bei dem Stiftungsakt übergebene Stiftungsgut erstreckte 
sich vom Füllental (heute St. Maurus im Feld) bis zum 
Sperberloch gegen Fridingen. Zum Stiftungsgut des 
Chorherrenstifts gehören die beiden Höfe an der Leiber-
tinger Steige und auf dem Reinfeld. An dem Stiftungs-
akt sollen zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten aus 
den Kreisen der päpstlichen Reformbewegung teilgenom-
men haben. Die Gründung des Donautalklosters steht 
also vollständig in der Linie anderer Gründungen wie 
Hirsau, St. Georgen im Schwarzwald, St. Blasien, Aller-
heiligen in Schaffhausen und Zwiefalten. Der Inhaber 
des Konstanzer Bischofsstuhls war seit 1070 ein Anhän-
ger König Heinrichs IV. 

Die Chorherrenstifte der Reformkanoniker treten in der 
politisch hochgespannten Epoche des Investiturstreits an 
zahlreichen Orten ins Leben. Die Anfänge dieses neuen 
Ordens sind sehr verschiedener Natur . Der Rechtshisto-
riker und Kenner der territorialstaatlichen Entwicklun-
gen im deutschen Südwesten des 11. Jahrhunderts 
kommt zu folgenden Ergebnissen: „Gerade die Auswahl 
des Platzes war schon die Tat des im 11. Jahrhundert le-
benden Stifters. Wir erkennen in ihm schon vor dem 
Eindringen in die geschichtlichen Einzelheiten einen 
weitblickenden, klug berechnenden Organisator, und wir 
werden uns zu fragen haben, ob der Klostergründer ne-
ben dem geistlichen Ziele, das mit der Klostergründung 
naturgemäß verbunden ist, nicht auch noch größere poli-
tische Ziele verfolgte . . . Sollte Peregrin - so bezeichnet 
die Papsturkunde von 1097 den Stifter des Klosters -

wirklich einer einfachen schwäbischen Ritterfamilie an-
gehört haben, so wäre dann doch zu fragen, ob nicht 
hinter ihm einer der bedeutenderen Machtträger jener in 
schwäbischen Landen hochbewegten Zeit gestanden 
h a t . . . Bei aller Wertung der Tatsache, daß ein weltab-
geschiedener Platz einer Mönchsniederlassung willkom-
men war, spielt doch gerade für die hochmittelalterli-
chen Klostergründungen der politische Faktor eine ent-
scheidende Rolle. Wir dürfen nicht vergessen, daß die 
Klöster des 11. und 12. Jahrhunderts zur planmäßigen 
Erschließung und Sicherung des Landes kaum weniger 
wichtig waren als die Gründung von Städten und die 
seit der Jahrhundertwende üblich gewordene Erbauung 
von Bergburgen in unserem südwestdeutschen Räume. 
Hier muß die Gründung des Augustinerklosters Beuron 
irgendwie eingeordnet werden." Man wird deshalb der 
Frage nach der Beuroner Klostergründung näher kom-
men, wenn die Teilfragen aufgehellt werden. Von der 
Kanoniker-Reformbewegung der damaligen Zeit muß 
gesagt werden, daß sie vor allem ein Angriff auf die 
Verweltlichung im kirchlichen Bereich gewesen ist. 
Seit 1077 stand der Konstanzer Bischofssitz im Brenn-
punkt der Auseinandersetzungen zwischen päpstlicher 
und königlicher Gewalt. Schon 1075 erhielt der Kon-
stanzer Bischof Otto I. durch den reformbewußten Papst 
Gregor VII . eine scharfe Zurechtweisung. Die Vorwürfe 
bezogen sich auf die Mißachtung der römischen Bestim-
mungen bezüglich Simonie (Kauf geistlicher Ämter) und 
Priesterehe. Papst Gregor VII . holte 1080 zum entschei-
denden Schlag aus. Er beauftragte seinen pästlichen Le-
gaten, den Bischof Altmann von Passau, mit der Einset-
zung eines neuen Bischofs in Konstanz. Erst 1084 ge-
langte die Bischofsstadt in die Hand der Anhänger Gre-
gors VII . und noch im Dezember 1084 weihte der päpst-
liche Legat Odo - der spätere Papst Urban II . - den 
Hirsauer Mönch Gebhard von Zähringen zum Bischof in 
der Klosterkirche zu Petershausen. Gebhard I I I . baute 
seine Bischofsstadt zu einer Hochburg der päpstlichen 
Richtung aus. Man hat mit Recht vermutet, daß bei der 
Beuroner Klostergründung Einflüsse durch Altmann von 
Passau vorhanden sind. Das Donautalkloster scheint also 
tatsächlich ein Chorherrenstift der ersten Stunde zu sein. 
Von Gebhard II I . wissen wir, daß er im Bereich seiner 
Diözese nicht weniger als 30 Kirchen und Altäre ge-
weiht hat. Damit würde übereinstimmen, daß er 1105 
möglicherweise auf der Reise nach Marbach (Elsaß) die 
beiden Klosterkirchen, Beuron und Marbach, geweiht 
hat. Der Beuroner Kirchturm kann in seinem ältesten 
Teil noch in den Anfang des 12. Jahrhunderts datiert 
werden. 

Von Anfang an stand das Chorherrenstift Beuron unter 
der Leitung eines Propstes. Während St. Märgen im 
Schwarzwald und Kreuzlingen bei Konstanz schon früh 
den Abtstitel führen, blieb Beuron bis ins letzte Viertel 
des 17. Jahrhunderts bei der Präpositur-Verfassung. In 
Deutschland war der Propsttitel auch traditionsgemäß 
allgemein üblich. Die älteste Beuroner Urkunde von 
Papst Urban II. (1097) ist an den damaligen Propst ge-
richtet. Aus weiteren päpstlichen Urkunden geht hervor, 
daß im Chorherrenstift Beuron nicht nur die Marbacher 
Statuten (frühestens nach 1096), sondern auch die soge-
nannte dritte Augustinus-Regel (spätestens vor 1145) 
vorhanden sind. Zwischen 1300 und 1400 hat das Chor-
herrenstift seinen geistigen und wirtschaftlichen Höhe-
punkt erreicht. Mit der Schirmvogtei der Enzberger 
Schirmvögte, die aus dem Kraichgau zugewandert waren 
und sich in Mühlheim a. D. einen neuen Stammsitz ge-
schaffen hatten, begann der Abstieg des Klosters. Die 
Lnzberger haben ihren schirmherrlichen Auftrag wenig 
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rühmlich erfüllt. Unter dem Druck der bischöflichen 
Kurie von Konstanz kam es 1615 zu einem Ausgleich, 
indem die Enzberger für immer auf die Schirmvogtei 
verzichteten. 
Da die territorialen Verhältnisse sich in der Landschaft 
bereits verfestigt hatten, konnte der Beuroner Klosterbe-
zirk sich organisch nicht mehr erweitern. Das Chorher-
renstift hatte jedoch rechts und links der Donau beacht-
lichen Streubesitz. Der links der Donau gelegene Besitz 
erstreckte sich zwischen den Flüssen Donau, Neckar und 
Lauchert mit der nördlichen Grenze bei Hechingen. Der 
rechts der Donau gelegene Grundbesitz war auffallend 
weitgestreut und erstreckte sich bis nach Oberschwaben 
und in die Bodenseelandschaft. Im südlichen Bereich 
gruppierten sich die Güter um Mengen, Biberach und 111— 
mensee. In Sipplingen befand sich eine Art Umsatzsta-
tion für die Gütertransporte nach Beuron. Propst Vitus 
Hainzmann aus Sigmaringen (1574-1614) führte am 
Ende des Mittelalters einen kurzen, jedoch beachtlichen 
Aufschwung des Klosters herbei. Die kriegerischen Er-
eignisse der Zeit haben jedoch diesen Aufbau wieder zer-
stört. Propst Vitus Hainzmann resignierte 1614 und zog 
sich endgültig in das Schaffnei-Haus in Egesheim zu-
rück. Er starb am 28. Februar 1622. 
Propst Sigmund Marbeck (1660-1682) kam aus dem 
Stift Rottenbuch im Ammergau über Kreuzlingen nach 
Beuron. Sein Aufenthalt war anfänglich mehr als Aushil-
fe gedacht. Als er die Leitung des Klosters übernommen 
hatte, war er besonders darauf bedacht, die Schulden zu 
verringern. Er verkaufte deshalb zur Hebung der wirt-
schaftlichen Lage am 11. Juni 1668 die entfernt liegen-
den, aber sehr schönen Besitzungen des Stifts im Breis-
gau. Der landgräflich fürstenbergische Rat Dr. iur. Fi-
scher, Oberamtmann in Meßkirch, zeigte an dem Kauf 
großes Interesse. Die Schaffneien des Klosters in Krozin-
gen und Freiburg i. Br. umfaßten folgende Güter: in 
Krozingen einen Hof mit Haus und Scheune - St. Ul-
richshof oder Glöcklehof - , in Opfingen am Tuniberg 
einen Hof mit Zubehör, in Pfaffenweiler vier Jauchert 
Weingärten am Batzenberg, einen weiteren Hof bei 
Staufen und alle Güter in Kirchhofen, Tunsei, Merdin-
gen und Gottenheim. Auch die in Freiburg und Umge-
bung gelegenen Güter mit Weinbergen, Wiesen und Äk-
kern, einschließlich der St. Michaelskapelle an der nörd-
lichen Stadtmauer wurden zum Verkauf angeboten. Dr. 
Fischer gab seinerseits an das Kloster die verpfändeten 
Höfe in Talheim und Leibertingen wieder zurück. Der 
Besitz des Chorherrenstifts im Breisgau wird bereits in 
einer Urkunde vom 23. Oktober 1278 erwähnt. 
Die Zeit der Äbte brachte nach dem dreißigjährigen 
Krieg noch einmal einen beachtenswerten Aufschwung. 
Wenn das Kloster im Donautal nach der Mitte des 
18. Jahrhunderts die Auszeichnung eines reichsfreien 
Stifts erlangte, so war das doch verlöschender Glanz am 
Ende eines Zeitalters. 1682 wurde der Chorherr Georg 
Kurz aus Kreuzlingen als Abt nach Beuron erbeten. Un-
ter ihm erfolgte 1687 aufgrund eines Immediatgesuchs 
an den Papst die Erhebung des Stifts zur Abtei. Abt 
Kurz ließ durch den Kirchenbaumeister Franz Beer 
( t 1726) einen Klosterplan entwerfen. Für die Innenaus-
stattung konnte er Johann Michael Feuchtmayer gewin-
nen. Abt Georg Kurz starb am 18. Mai 1704 und fand 
seine Grabstätte auf der Reichenau. Abt Rudolf II. v. 
Strachwiz ist der Erbauer der 1738 vollendeten Kirche. 
1732 hatte er mit dem Rottweiler Baumeister Matthäus 
Scharpf einen Bauvertrag abgeschlossen. Einheimische 
Werkleute, Wessobrunner Stukkateure und der Riedlin-
ger Freskomaler Ignaz Weegschaider haben an dem Kir-
chenbau gearbeitet. Als Abt Rudolf II . am 10. Juli 1738 

das vom Gerüst befreite Bauwerk besichtigen wollte, 
traf ihn ein herabfallender Ziegelstein tödlich. Am 12. 
Juli wurde der Abt als erster in der von ihm erbauten 
Stiftskirche beigesetzt. Der Konstanzer Weihbischof 
Franz Anton v. Sirgenstein vollzog am 28. September 
1738 die Weihe der neuen Stiftskirche. Sein Nachfolger, 
Abt Martin II., ließ 1741 die große Orgel aufstellen. 
Schließlich konnte 1751 das Dorf Bärenthal mit dem 
Schlößchen Ensisheim käuflich erworben werden. 
Prälat Rudolf III . Reichel war ein Rottenburger. Er 
konnte auf dem bisher Erreichten weiterbauen. Am 17. 
Dezember 1759 schloß er mit Josef Anton Feuchtmayer 
aus Mimmenhausen bei Salem einen Vertrag über die 
Gestaltung des Hochaltars. Die Ausführung des Bau-
werks erfolgte 1760/61 unter Mitwirkung der Brüder 
Johann Georg und Franz Anton Dirr. In Bärenthal ließ 
der Prälat eine neue Kirche bauen. Die Elementarschule 
in Beuron wurde zu einer Lateinschule erweitert. Rudolf 
I I I . konnte seine zahlreichen persönlichen Beziehungen 
für das Stift nutzbar machen. Mit Unterstützung des 
Syndikus des Schwäbischen Reichsprälaten-Kollegiums, 
Josef v. Schott, erlangte der Prälat für sein Stift die 
Reichsunmittelbarkeit, wie sie für die Reichskartause 
Buxheim und das Stift Ottobeuren bereits bestand. Ru-
dolf I I I . starb als Priesterjubilar am 21. September 1790 
und fand im Mittelgang der Klosterkirche seine Ruhe-
stätte. 

Der aus Rottweil am Neckar stammende Dominicus 
Mayer war der letzte Prälat des Reichsstifts Beuron. Er 
hatte unruhige Zeiten vor sich. Trotzdem war er bemüht, 
seinen Gotteshausleuten ein Vorbild zu sein und sie zu 
besserer Sitte und tieferer Religiosität anzuhalten. Die 
Auswirkungen der Französischen Revolution von 1789 
machten sich im südwestdeutschen Raum deutlich be-
merkbar. Die Revolutionsheere verwüsteten die Vor-
derösterreichischen Lande in einem unerhörten Ausmaß. 
Wiederholt durchzogen französische Truppen das obere 
Donautal. Noch im April 1801 plünderten sie Kloster 
und Nachbarorte. Der Friede von Luneville am 9. Fe-
bruar 1801 brachte den Abschluß der französischen Re-
volutionskriege. Mit der Abtretung des linken Rhein-
ufers an Frankreich wurde den deutschen Fürsten eine 
Entschädigung „aus dem Schoß des Reiches" zugespro-
chen. Zur Durchführung dieser Neuregelung wurde auf 
den 2. Oktober 1801 nach Regensburg die außerordentli-
che Reichsdeputation einberufen. Die totale Säkularisa-
tion der Deutschen Reichskirche wurde beschlossen und 
durch die kaiserliche Unterschrift vom 27. April 1803 
als Reichsgesetz erklärt. Bereits am 15. Oktober 1802 er-
hielten Abt und Konvent in Beuron die Mitteilung, daß 
das Stift dem Fürsten Anton Aloys von Hohenzollern-
Sigmaringen als Entschädigung für in den Niederlanden 
verlorenen Besitz übereignet sei. 

Am 23. Oktober ging das Chorherrenstift rechtlich in 
den Besitz des Hauses Hohenzollern über. Die Zahl der 
Untertanen betrug damals in Bärenthal 391 Personen, 
auf dem Steighof 13 und auf dem Reinfelderhof 14. In 
Beuron waren es der Prälat und 15 Chorherren, ferner 
weitere 93 Personen, die im Dienst des Klosters standen. 
Die Vereidigung der Untertanen fand am 17. Dezember 
statt. Ein Dekret des Fürsten regelte die Pensionen des 
Prälaten und der Kapitularen. Dem Abt blieb weiterhin 
eine gewisse Disziplinargewalt über die Chorherren, fer-
ner die Aufsicht über die Seelsorge in den bisher verwal-
teten Pfarreien. Der letzte Kanzleidirektor und sein Se-
kretär wurden in das fürstliche Obervogteiamt übernom-
men. Die Pfarrei Bärental wurde seit 1818 von einem 
Weltpriester betreut. Der Beuroner Chorherr Romuald 
Bock verließ 1820 das Stift und übernahm in Liggers-
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dorf die Marienkaplanei. 1828 zog er sich in seine Hei-
mat Ochsenhausen zurück, wo er als letzter der Beu-
roner Chorherren am 19. April 1835 starb. Der Prälat 
Dominicus Mayer verschied in Beuron am 7. Oktober 
1823. Seine Grabstätte befindet sich in der Stiftskirche 
rückwärts im Mittelgang. Ein Epitaph am letzten Süd-
pfeiler hält die Erinnerung an ihn fest. Bereits am 3. 
November 1807 hatte die katholische Kirchengemeinde 
St. Jakob in Pfullendorf die große Orgel des Klosters 
käuflich erworben. 1823 erfolgte die Auflösung der Klo-
sterbibliothek. Angeblich unbrauchbare Bücher wurden 
als Makulatur gewichtweise verkauft . Ein Rest wanderte 
nach Sigmaringen. Schließlich wurde am 12. August 
1872 der Hochaltar J. A. Feuchtmayers unter still-

schweigender Duldung der neuen Klostergemeinschaft 
durch Peter Lenz zerstört. 
Im April 1862 schrieb Fürst Karl Anton von Hohenzol-
lern-Sigmaringen aus Düsseldorf an Erzbischof Hermann 
v. Vicari in Freiburg i. Br., daß es ihm ein „Herzensbe-
dürfnis" sei, wenn das alte Kloster wieder seiner Bestim-
mung zurückgegeben werden könnte. Die Augustiner-
Chorherren sind allerdings nicht wieder gekommen, aber 
die neuen Benediktiner in Beuron haben mit der Betreu-
ung der näheren und weiteren Landschaft ein altes Erbe 
im Geist der Augustiner-Chorherren übernommen. 

Abb. S. 1 ist, mit freundlicher Genehmigung des Verlags, dem 
Band „Hohenzollern in alten Ansichten", Jan Thorbecke Ver-
lag Sigmaringen, entnommen. 

KARL SIEGFRIED BADER 

Die Burg Wildens te in Ursprünge — Sinnwechsel - Vermächtnis* 

Die dem Zürcher Rechtshistoriker zugedachte Aufgabe, 
anläßlich der Neunhundert-Jahrfeier über die Burg Wil-
denstein zu sprechen, führte den Redner keineswegs in 
Neuland. In der benachbarten Baar aufgewachsen, ist er 
früh, als Donaueschinger Gymnasiast, als Feriengast bei 
den Meßkircher Bekannten und als zeitweiliger Musik-
schüler in Beuron mit dem Wildenstein und seinen dama-
ligen Wirtsleuten in Berührung gekommen. Mit der Ge-
schichte der Zimmerischen Herrschaft Meßkirch hatte er 
sich als langjähriger Archivar des Hauses Fürstenberg, 
des damaligen Burgbesitzers, häufig auseinanderzusetzen, 
ebenso mit Quellen- und Stellenwert der berühmtberüch-
tigten, erst in den letzten Jahrzehnten in ihrer ganzen 
kulturhistorischen Bedeutung erkannten Zimmerischen 
Chronik, und nicht zuletzt einige prächtige Gestalten 
aus dem Hause Fürstenberg-Meßkirch, Erbe der Grafen 
und Herren von Zimmern zogen den Blick des Landeshi-
storikers auf sich. So brauchte es sich nicht darum zu 
handeln, in aller Eile umfangreiche neue Studien anzu-
stellen. Da aber gewünscht worden war, neben der Burg 
die Gemeinde Leibertingen nicht ganz außer acht zu 
lassen, so lag es nahe, die Ausführungen unter ein dem 
Anlaß entsprechendes Motto zu stellen und dem Titel 
„Die Burg Wildenstein" den Untertitel „Ursprünge, 
Sinnwandel, Vermächtnis" beizufügen. Das wird davor 
bewahren, in übereiliger Verkürzung eine Vielzahl von 
Daten und Namen, Irrungen und Wirrungen, aneinander 
zu reihen, und dazu zwingen, aus der Sicht des Verfas-
sungs- und Landeshistorikers den Verbund mit der die 
Burg umgebenden Landschaft herzustellen. 

Als der Name der Burg Wildenstein vor 900 Jahren erst-
mals einem uns erhaltenen schriftlichen Zeugnis anver-
traut wurde, war der Gegenstand selbst, eben die Burg, 
schon da. Das ist ja bei den meisten Ortsjubiläen, an de-
nen es unserer Zeit nicht mangelt, so - und nicht zu-
letzt darin liegt für den Historiker die Schwierigkeit, die 
wirklichen Ursprünge zu erkennen: wird eine Burg, eine 
Stadt, ein Dorf oder ein Hof urkundlich erwähnt, dann 
geht es so gut wie nie um den eigentlichen Gründungs-
vorgang, sondern bereits um eine Funktion - und sei es 
auch nur, wie in unserem Fall, die, einen Grenzpunkt für 
den Sprengel des alten Augustiner-Chorherrenstifts Beu-
ron herzugeben. Nicht einmal der Name gibt besonders 
viel her: es gibt zwischen dem Alpenvorland und dem 

Neckarraum mehrere Burgen „Wildenstein" und das 
Kennwort „wild" begegnet uns, wir kommen noch kurz 
darauf zurück, bei einer längst abgegangenen Nachbar-
burg, der Burgstelle „Wildenfels" - eine Namengebung, 
die im wildzerklüfteten oberen Donautal nicht zu über-
raschen braucht. Für die größere Heuberglandschaft ist 
der Name „Wildenstein" aber nicht bestimmend gewor-
den, auch wenn sich im Laufe der Zeit um die Burg her-
um eine kleine „Herrschaft Wildenstein" - mit Leiber-
tingen, Lengenfeld und Kreenheinstetten - als An-
hängsel zur Herrschaft Gutenberg bzw. zur Herrschaft 
Meßkirch bildete. Die ältesten Zeugnisse sprechen von 
der „Goldineshuntare", einem schwer deutbaren Raum-
gebilde; im 11. Jahrhundert, also in der Zeit, in der un-
ser Wildenstein genannt wird, gehört der Raum zum so-
genannten „pagus Ratoldi" („Ratoldsbuch"), der aber 
bald wieder verschwindet und dem Namen einer „Graf-
schaft Rohrdorf" Platz macht. Zu einem Rechtsbegriff 
„Heuberg" ist es nie gekommen, vermutlich schon des-
wegen, weil es an Heubergen im Donau-Neckarraum 
auch sonst nicht mangelt. Überhaupt haftet unserem 
Raum in der politischen Zuteilung, wie ich jüngst bei 
einem Meßkircher Vortrag darlegte, etwas Unbestimmtes 
an, er hat sich bald mehr dem Bodensee-, bald dem 
Raum der Schwäbischen Alb genähert. Das herrschaftli-
che Durcheinander, das uns in der vorzimmerischen Zeit 
des Spätmittelalters begegnet, geht zum Teil auf diese 
Schwankungen zurück. 

Nun vollzieht sich rund um das Jahr 1000 eine in vielen 
Beziehungen auffällige Entwicklung. Große und kleine 
Herren, Grafen, freie Herren und ihre Dienstleute, ver-
lassen ihren gutsherrlichen Hof im Rahmen der Dorf -
siedlung und begeben sich auf einen Berg, die Zeit der 
sogenannten „Höhenburgen" hat begonnen. Dafür gibt 
es in der Forschung mehrere Gründe: der wichtigste ist 
zweifelsohne strategischer und wehrgeschichtlicher Art. 
Das Rittertum trennt sich vom Bauernstand, verläßt den 
engen Dorfraum und siedelt sich, wo es die natürlichen 
Verhältnisse nur je zulassen, auf Bergnasen, Felsvor-
sprüngen oder sonst zur Verteidigung geeigneten Hoch-
sitzen an. Das geschieht häufig nicht vom Einzelfall her: 
wir finden am Rande größerer Täler ganze Burgsysteme, 
teils aufeinander zu, teils gegeneinander gerichtet. Dies 
ist auch in unserem Donautal der Fall; nur läßt die so-
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Burg Wildenstein. Gemälde aus der Ausstellung zur 900-Jahr-Feier. 
Foto: Schwäbische Zeitung Sigmaringen, L. Frick 

eben schon angedeutete Unsicherheit der politisch-herr-
schaftlichen Bezüge die Zuordnung schwer erkennen. Bei 
unserem „Wildenstein" jedenfalls bleibt es unsicher, wel-
chem größeren Herrschaftsgebilde sich die Erbauer, die 
ältest bezeugten Herren von Wildenstein, zuzählten -
vielleicht der genannten Herrschaft der Grafen von 
Rohrdorf-Meßkirch, vielleicht waren sie sogar Einzel-
gänger, wozu ihnen immerhin ihr edelfreier Stand die 
Möglichkeit bot. Zusammenhänge kann man für die Zeit 
der Jahrtausendwende of t an den Namen - zu ergän-
zen: Vornamen, denn eigentliche feste Geschlechtsnamen 
gab es nocht nicht - erkennen. Unsere Herren von Wil-
denstein tragen merkwürdige Namen wie Adilgot-Algot 
oder Eigelhart, und wenn einmal einer der älteren Fried-
rich heißt, läßt sich damit so wenig anfangen wie bei 
den zahllosen „Hinz und Kunz", den Heinrichen und 
Rudolfen unseres schwäbischen Adels. Die gegenwärtige 
Forschung, die sich mit der sogenannten Adelsherrschaft 
beschäftigt, findet da also noch einiges zu tun. 
Eindeutig ist, was die Herren mit dem Bau ihrer Bergfe-
ste auf dem „wilden Stein" bezweckten; eindeutig damit 
aber auch die ursprüngliche Bedeutung einer räumlich 
eingeengten, aber besonders sicher abgeschützten Burg: 
Schutz für sich selbst und für politische Freunde in der 
fehdereichen Zeit des Investiturstreites, wo alles in zwei 
Lagern, dem päpstlichen oder kaiserlichen, stand; Schutz 
wohl auch für Leute ihrer Ortsherrschaft, soweit für die-
se Platz vorhanden war. Dies führt dann alsbald zu 
einer Doppelfrage: welche Orte gehörten zu diesem 
Schutzverband und (zweitens) von wo aus waren diese 
ältesten Wildensteiner auf den Berg gezogen? Obwohl 
unsere Quellen darüber schweigen, lassen sich doch be-
stimmte oder doch haltbare Antworten geben. Als „locus 

a qua", als älterer Herrensitz läßt sich der so nahe gele-
gene, alte ingen-Ort, Leibertingen, erkennen. Es gehört 
zu den jüngsten Erkenntnissen der verfassungsgeschicht-
lich ausgerichteten Burgenforschung, wie sie neuerdings 
in dem großen Burgenwerk des Konstanzer Kreises für 
mittelalterliche Geschichtsforschung erbracht worden 
sind, daß eine Adelsfamilie nicht völlig frei über den 
Standort ihrer Burg zu bestimmen hatte. Wenn sie aus 
dem genossenschaftlichen Markverband mit seinen agrar-
rechtlichen Bindungen, der auch für sie gültigen Zelgen-
wirtschaft, ausscheren wollte, mußte sie nutzungsrechtli-
ches Randgebiet, Wald- und Weidland, in Anspruch 
nehmen und sich dabei mit der Dorfgenossenschaft ver-
tragen. So wurde dann ein sogenannter Einfang oder Bi-
fang geschaffen, der vom Beweidungsrecht der Nutzge-
nossen ausgenommen wurde. Zur Burg Wildenstein ge-
hört noch Jahrhunderte hindurch neben dem grundherr-
lichen Hof der Kirchensatz mit dem Wittum, dem 
Pfründgut, zu Leibertingen eben ein solcher Bifang, und 
die Ortsherrschaft, die mit einem solchen Hof mit 
Zwing und Bann verbunden war, „hört", wie die Quel-
len sagen, „in die Burg zu Wildenstein". Sie machte auch 
getreulich die Teilungen mit, die später den Burgbesitz 
zersplitterten, die Verbindung als solche aber blieb beste-
hen. 

Inzwischen war die den Herren von Wildenstein be-
schiedene Zeit abgelaufen, ihr Erbe traten die Herren 
von Justingen an, die Familie der „Anshelme" - ein 
Vatersbruder hieß Anshelm, der Vater Anshelm nannte 
gleich zwei Söhne wieder Anshelm. Die Form des Über-
gangs ist uns nicht näher bekannt. Aber es beginnt sich 
eine neue Phase, Sinnwandel der Burg, abzuzeichnen: 
Wildenstein wird zur Nebenburg und nur eine der Lini-
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en nennt sich nach dem Wildenstein. Große Heldentaten 
haben die Justinger auf Wildenstein nicht vollbracht; 
zur Ausstattung von Brüdern, die in den geistlichen 
Stand traten, wurden Teile der Herrschaft, u. a. Güter 
in Leibertingen, an Kloster Beuron verkauft, und es ma-
chen sich Anzeichen einer Spekulation mit Burgteilen be-
merkbar, die später, als die Justinger durch die von 
Ramsberg abgelöst wurden, zum Hin- und Herschieben 
von Burgteilen, zur Aufnahme von Mitgliedern weiterer 
Familien, zu Verpfändungen und Lehnsgeschäften führ-
ten. Eine wichtige urkundliche Nachricht ist aber aus 
der Anfangszeit der Justinger auf Wildenstein nachzu-
tragen: man horcht, zumal in Kenntnis späterer Vorgän-
ge, auf, wenn 1275, wieder einmal in einen Prozeß zwi-
schen den Burginhabern und dem Beuroner Chorherren-
stift wegen der Grenzen im Gebiet des Berges Wilden-
stein, vom „mons Wildenstein cum suburbio" die Rede 
ist. „Suburbium": das ist eine Vorburg stadtähnlichen 
Charakters, eine Burgerweiterung, die auf dem Felsenge-
lände selbst nicht möglich war. Dort stehen 1275 Häuser 
mit „hominibus ibidem locatis", d. h. auf dem Vorplatz 
angesiedelten Burgleuten, die Beuron den Zehnten zu ge-
ben haben. Man denke an die in das 17. Jahrhundert zu-
rückgehende Ortssage, wonach Leibertingen einmal eine 
Stadt gewesen sei, auch an den Bericht der Zimmerischen 
Chronik des 16. Jahrhunderts, daß Gottfried Wilhelm 
von Zimmern, der Bauherr, Leimsieder und Eigenbrötler, 
anstelle der zunächst geplanten Neustadt-Anlage die 
Burgvorbauten errichtet habe. Noch früher, 1416, wird 
anläßlich eines Pfandgeschäfts, nun schon unter Beteili-
gung des Inhabers einer Burghälfte, des Hans von Zim-
mern, die „Wiese genannt die Stat" einbezogen; die en-
gere Burghofstatt, d. h. der Platz der Burg selbst ist das 
nicht, denn es heißt, daß dazwischen Äcker gelegen sei-
en. Für uns ergibt sich aus den Nachrichten, daß im 
13. Jahrhundert , in einer Epoche der Gründung von 
Klein- und Kümmerstädten, ein suburbium, ein vorstadt-
ähnliches Gebilde vorhanden war, und daß, als dieses 
den Herrschaftswechseln, Fehden und Bränden zum Op-
fer gefallen war, immer wieder, bis in die späte zimmeri-
sche Zeit, daran gedacht wurde, der drückenden Enge 
des inneren Burgraumes zu entgehen und eine Vorstadt, 
französisch fauburg, auf der Hochfläche anzulegen. Ge-
worden oder geblieben ist daraus nichts; während an-
derswo in der Nachbarschaft, erinnert sei an Mühlheim 
und Fridingen im Donautal oberhalb von Beuron, an 
Tengen und Blumenfeld im nahen Hegau, solche Vor-
städte, wenn auch Kümmerstädte im Sinne der Stadtge-
schichtsforschung, Bestand hatten, hat Gottfried Werner 
von Zimmern das angesichts der Lage von Wildenstein 
einzig richtige getan: die Burg selbst durch ein - da-
mals hochmodernes - System von Bastionen und Gräben 
gegen die schwache Hochseite abzuschirmen. 

Damit sind wir bereits bei der Zimmerischen Epoche, der 
Hochzeit Wildensteins, angekommen und haben all die 
Zwischenglieder, die auf Justingen und Ramsberg folg-
ten, die Schenken von Stauffenberg u. a., großzügig 
übergangen. Daß im Pfalzgrafenkrieg dem fernen Pfalz-
grafen bei Rhein ein Lehnrecht eingeräumt werden muß-
te, zeigt nur, wie stark Kräf te von außen her in den 
Wirrwarr eingreifen konnten, um auch hier einen Fuß 
im Trubel der Gan- und Teilerben drin zu haben. Dem 
Zimmerischen Geschick gelang es, die Wässer auf die 
eigene Mühle zu leiten: Das aus dem Neckarraum stam-
mende, zunächst wenig bedeutende Geschlecht der Freien 
Herren von Zimmern baute sich, allen Widerständen 
von zollerischer und sonstiger Seite trotzend, die Herr-
schaft Meßkirch aus, und selbst dieser gegenüber spielte 

der Wildenstein in Notzeiten von Krieg, Aufruhr und 
Pest die Rolle der Zufluchtstätte. 
Mehr im Vorbeigehen sei an etwas erinnert, das dem Ur-
kundenleser immer wieder Schwierigkeiten bereitet. 
Durch fast zwei Jahrhunderte hindurch nennen sich jün-
gere Mitglieder des freiherrlichen Hauses Wartenberg, 
Gründer der Städte Tuttlingen und Geisingen und des 
Klosters Amtenhausen, in Dutzenden von Urkunden 
Freiherren von Wartenberg-Wildenstein. Aber eigentli-
che Inhaber unserer Burg Wildenstein waren die War-
tenberger, ehedem einmal Landgrafen in der Baar und 
nachmals Hofrichter an Stelle ihrer Verwandten, der 
Grafen von Sulz, nie. Einer ihrer Mannen saß auf der 
Kleinfeste Wildenfels; mag sein, daß diese in der Nähe 
von Thiergarten zu suchende Burgstatt einmal Depen-
denz von Wildenstein war. Beziehungen zur alten Fami-
lie von Wildenstein sind nicht nachweisbar, immerhin 
gibt es bei den Wartenbergern Namen, die an jene Grün-
derfamilie erinnern, und ganz auszuschließen ist die 
Möglichkeit nicht, daß ehedem einmal die Sulz-Warten-
berger mit den alten Wildensteinern ahnengeschichtlich 
zu tun hatten. Wir erwähnen diese im Dunkel gehüllte 
Verbindung mehr, um zu zeigen, wie bei einer adligen 
Familie der Beiname „von Wildenstein" fast so etwas 
wie ein mythisches Symbol geworden ist. 
Über die Zimmerische Epoche unterrichtet den Besucher 
der heutigen Burg der hübsche kleine Führer - jeden 
historisch Interessierten ein reiches Schrifttum über die 
Familie der Grafen von Zimmern. Daß darin die Zim-
merische Chronik eine beherrschende Rolle spielt, ist un-
verkennbar und darf hier auch nochmals mit Nachdruck 
betont werden, weil unsere Burg neben dem damals be-
scheidenen Schloß zu Meßkirch ja im Brennpunkt des 
chronistischen Interesses steht. Die beiden letzten Gene-
rationen des gräflichen Geschlechts haben die Herrschaft 
Meßkirch konsolidiert und ihr den festen Platz in der 
Vielzahl schwäbischer Kleinstaaten zugewiesen. Das gilt 
für den Verfasser der Chronik, den Grafen Froben Chri-
stoph, selbst; es gilt bei anderer Zielrichtung auch für 
den letzten Zimmern, den Grafen Wilhelm, mit dem ein 
neuzeitlich-rationalistischer Zug in die Geschichte des 
Ländchens kommt. Erinnern wir uns nur daran, daß da-
mals zum ersten Mal an die industrielle Nutzung des 
Waldes gedacht und in Leibertingen eine für ihre Zeit 
bemerkenswert leistungsfähige Glashütte betrieben wur-
de, die allerdings - gerade die Glashütten waren 
„waldfressende" Gewerbe - den Wäldern schwer zu-
setzte. Aus der Glashütte ist der Weiler Lengenfeld her-
vorgegangen, sie hat auch das Naturbild der Landschaft 
bis heute beeinflußt. 

Liegt hier ein weiterer Sinnwandel der eng in die Ge-
schehnisse einbezogenen Burg, dann setzt - nach dem 
kurzen helfensteinischen Zwischenspiel — der Übergang 
an das Haus Fürstenberg wiederum neue Noten. Wilden-
stein ist im fürstenbergischen Staatswesen, zumal nach 
dem Aussterben der selbständigen Linie Fürstenberg-
Meßkirch, immer mehr zu einer herrschaftlichen Rand-
erscheinung geworden. Der Burgvogt, der auf Wilden-
stein saß, war nur ein nachgeordneter Beamter. Ihn 
brauchte man als Hüter, wenn man in Kriegszeiten 
Schätze auf die sichere Burg Wildenstein flüchtete. Er 
und sein bescheidenes soldatisches Gefolge konnten im 
Dreißigjährigen Krieg eine dauerhafte Besetzung durch 
die schwedische Partei verhindern. Sogar als Staatsge-
fängnis hat die Burg nach 1745 ihre Rolle verloren, als 
in Hüfingen ein - für damalige Verhältnisse modernes 
— Zucht- und Arbeitshaus eingerichtet wurde; nur Un-
tersuchungsgefangene hat man in schwereren Kriminal-
fällen noch der H u t des Burgvogtes anvertraut. Mehr als 
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Burg Wildenstein. Gemälde von Doris Irmler-Stauss. 
Foto: Schwäbische Zeitung Sigmaringen, L. Frick 

einmal haben öde Rationalisten unter den fürstlichen 
Oberbeamten mit dem Gedanken gespielt, das „unnüt-
ze", lediglich Baukosten verursachende Burgschloß 
schleifen zu lassen. Es waren Mitglieder der Familie Für-
stenberg selbst, die das verhindert haben, auch wenn das 
spät hinzuerworbene Werenwag als Nebenwohnsitz in 
höherer Gunst stand. Wildenstein, seine Burgkapelle und 
das Werk des Meisters von Meßkirch sind in der Gedan-
kenwelt der fürstlichen Familie des 18. und 19. Jahrhun-
derts zum Vermächtnis geworden. Zum Schutz gegen 
den Verfall wurde immer wieder das Nötige, wenn auch 
- in Anbetracht anderer Verpflichtungen, etwa gegen-
über dem Prachtbau des Renaissance-Schlosses Heiligen-
berg - oft nur das Allernötigste vorgekehrt. Immerhin 
wurden zu Anfang unseres Jahrhunderts, das auch die 
eigentliche Wiederentdeckung des Meisters von Meß-
kirch und seines Wildensteiner Altars brachte, die Wand-
malereien aufgefrischt. 
Als der Gymnasiast Bader mit seinen Donaueschinger 
Kompenälern in den zwanziger Jahren die im Residenz-

ort selbst verbotene Kneipe gelegentlich in die Gastwirt-
schaft auf Wildenstein verlegte, war man bereits Vorläu-
fer der Jugendherberge. Von nun an gehörte die Burg im 
funktionellen Sinne, wenn man so will, bereits der Ju-
gend. Es mag den altgewordenen Mann etwas zeitgenös-
sische Nostalgie ankommen, wenn er den Wildenstein im 
neuen Gewand wiedersieht. Er wird dennoch nicht zö-
gern, dem Landesverband Schwaben des Deutschen Ju-
gendherbergswerkes Dank und Anerkennung zu zollen 
für den Entschluß, die Burg Wildenstein zu erwerben 
und zu einem Schmuckstück auszubauen - Dank zu sa-
gen auch dafür, daß der Verband, zusammen mit der 
Gemeinde Leibertingen, das überkommene Vermächtnis 
im Jubiläumsjahr 1977 in würdiger Weise gefeiert hat. 

* Vortrag von Professor Dr. Karl Siegfried Bader aus Zürich 
anläßlich der 900-Jahrfeier der Burg Wildenstein/Donautal , 
veranstaltet vom Deutschen Jugendherbergswerk und der 
Gemeinde Leibertingen, gehalten am 19. Mai 1977 im Burg-
hof Wildenstein. 

J O H A N N ADAM KRAUS 

Kay: Teil einer Burgbefestigung? 

Als im Jahre 1438 das Kloster St. Georgen auf dem 
Schwarzwald seine Güter in Owingen, Stetten, Grossel-
fingen und Weildorf um 1700 rheinische Gulden an 
Konrad von Bubenhofen verkaufte 1, war auch der im 
Bann von Stetten (nicht Weildorf) gelegene Kayhof 
dabei samt einem Hof zu Weildorf. Man fragt sich: Was 
war das für ein Hof , der Kayhof? 
Nach Karl Fr. Eisele habe hier das klösterliche Ortsge-
richt getagt2 , doch begründet er diese Angabe nicht. 
Vielleicht lassen sich aus dem Namen Kay Schlüsse zie-
hen. Man kennt dieses Wort in verschiedenen Schreib-

oder Wortformen Kay, Kai, Koi, Khai, Ghai, Gehei 3. 
Zwischen Schlatt und Beuren gibt es einen Ghaikopf, der 
noch nicht untersucht ist. Dort liegende Güter wurden 
im Jahre 1285 in einer Klosterurkunde von Stetten bei 
Hechingen unter dem Namen Ghay erwähnt. Diese ö r t -
lichkeit hat s. Z. Ludwig Schmid irrig in das Dorf Kayh 
bei Entringen-Tübingen verlegt. Sie hieß dann 1398 und 
1475 Kay bei Beuren-Schlatt. Das genannte Dorf Kayh 
enthält wohl den gleichen Wortstamm (ca. 1200 Gayh 
geschrieben), ebenso der 1360 genannte Hof Kayenberg 
im Bezirk Gaildorf und andere Kay-Namen bis ins Bay-
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rische hinein. Ein Kay in unserer engeren Heimat ist 
1406 in Nähe von Burladingen erwähnt 4, wo ein Hans 
von Maigingen einen zollerischen Hof der früheren 
„Herren von Burladingen" innehatte und aus einer Wie-
se „Uff Kay" jährlich 4 Schilling Heller zinste. Da diese 
Wiese offenbar auf der Höhe lag, mag man sie bei der 
ehemaligen Falkenburg über der Straße nach Stetten 
vermuten. Ein Kaitli bei Gurtweil scheint wegen des T 
nicht hierher zu gehören, ebenso ein Weiler Kau bei Un-
ter-Meckenbeuren, dessen Name wohl aus Gehau, also 
Waldrodung, um 1780 entstand. Die Wälder „Gehae" 
von 1293 5 scheinen gehegt bzw. eingezäunt gewesen zu 
sein. 

Sowohl Michel R. Buck 1880 als auch das Flurnamen-
buch der württembergischen Landesstelle für Volkskunde 
1958 bezeichnen die urkundliche Schreibung Kay, Kai, 
Ghäu als falsch und nur Ghai als richtig, worauf das 
Landesvermessungsamt Baden-Württemberg alle neuen 
Karten entsprechend umänderte. Infolgedessen findet 
man jetzt bei Salmendingen in unmittelbarer Nähe der 
früheren Burg oberhalb des Dorfes den Namen Ghaihal-
de, während die Stelle urkundlich um 1525/30 Kai und 
Kay, 1698 dann Khayh geschrieben ist 6, im Volksmund 
aber „Uf Koi" heißt. Auch im benachbarten Ringingen 
ist noch 1677 der Name Khay für die Gegend direkt un-
ter der ehemaligen Burg auf dem Nehberg, also bei den 
Häusern Nr . 88-90 unter dem Hohlweg überliefert, die 
„Im Khay" standen. 

Nach den Flurnamenforschern Michel Buck, Remig 
Vollmann (1925) und Josef Schnetz (1952) sei statt der 
Bezeichnung Kai das mittelhochdeutsche Wort Hag über 
Gehege zu Gehai geworden und bedeute soviel als 
Schutzzaun, Einfriedung, Zufluchtsort, Schutzwehr. 
Welche Bedeutung im Einzelnen nun die zutrefffende 
wäre, ist heute schwer zu entscheiden. Der Kayhof bei 
Stetten wird somit in besonders auffallender Weise ein 
umzäunter oder befestigter Hof gewesen sein, zumal er 
außerhalb des Dorfes gesucht werden muß. Ein einfacher 
Zaun wird schwerlich den Namen Kayhof verursacht 
haben! 

Höchst interessant für die Schreibart Kay ist nun die 

Tatsache, daß der Begriff Kai oder cai (was ja nicht Zai 
gesprochen wird!) in uralte vorgermanische Zeit zurück-
reicht und schon in früheren Sprachen vorkommt, so 
daß die Fortbildung Gehei zu Ghai bzw. Gehege zu Kay 
nicht immer naheliegt, vielmehr die ältere Form durch-
zuschimmern scheint. Sind doch im 8. Jahrhundert in 
unserer Gegend (in Willmandingen) keltische Bevölke-
rungsreste als Relikte (oder aus Zwangsverpflanzung?) 
nachweisbar und in der Umgegend auch sonst zu vermu-
ten. Badische Forscher (z. B. Kleiber) nehmen für abgele-
gene Schwarzwaldtäler noch lange vorgermanische 
Volksreste an. Im Altgallischen bedeutete das Wort caii 
eine Schranke oder Barriere, im Altkeltischen caio eine 
Umwallung, im Altbretonischen caium im 5. Jahrhun-
dert eine Schanzanlage oder Schutzwehr, das kornische 
ke ein Gehege, das kymerische cae eine Zaunwehr, und 
im Isländischen war hai ein Pfahl oder Palisade. Dane-
ben steht althochdeutsch haia (chaia, kaia) als Einfrie-
dung, Bollwerk und Verhau. Aus dem keltischen caio 
wurde der französische Quai in der Bedeutung „Damm 
am Wasser" und daraus der Ufer-Kai der Seehäfen im 
17. Jahrhunder t 7 . Karl der Kahle hat im Jahr 864 in 
seinem Westreich den Befehl gegeben, daß alle castella et 
firmitates et hajae (Burgen, Festungen und Bollwerke), 
die ohne königliche Erlaubnis errichtet waren, geschleift 
werden müßten! 

Es besteht somit die Möglichkeit, ja der begründete Ver-
dacht, daß das Khay an der Ringinger und Salmendin-
ger Burgstelle und am Kayhof bei Stetten/Haigerloch 
und vielleicht anderswo nicht nur einen einfachen Hek-
kenzaun bedeutete, sondern eine regelrechte Bastion, ei-
nen Teil der Burgbefestigung. Darauf sollte auch der 
Kaykopf bei Schlatt einmal genauer untersucht werden, 
was für Heimatfreunde eine lohnende Aufgabe darstel-
len könnte. Dasselbe gilt bezüglich des Kayhofes bei 
Stetten, dessen Geschichte und genauer Standort näher 
zu erforschen wären. 

1 Zollerheimat 1940, 1-3 . 2 Eisele, Studien zur Gesch. d. 
Grafsch. Zollern 1956, 21. 3 Hohz. Heimat 1972, 28. 4 Bik-
kelspergs zollerisches Lagerbuch 1941, 99. 6 Mon. Hohenbg. 
N r . 142. 6 H H 1963, 28. 7 Kluge-Mitzka, Etymol. WB d. 
dtsch. Sprache 1963, 280. 

GERD S C H O L L I A N 

Römischer Gutshof entdeckt 

Auf der Suche nach den gebäulichen Uberresten von 
Weilern der im 13 bis 16. Jahrhundert in Stein begüter-
ten Adelsgeschlechter, der Walger, von Ow, von S t a u -
fenberg u. a., die in den Gewannen Azelisgarten, Schön-
rain Tufelbach vermutet wurden, ist Ortsvorsteher Gerd 
Schollian aus Hechingen-Stein im Jahre 1976 auf einen 
der größten und besterhaltensten und bisher völlig un-
bekannten römischen Gutshof gestoßen. 
Die merkwürdige terrassenförmige Bodenformation, die 
im oberen Teil durch gleichmäßig angeordnete Vertie-
fungen endete, veranlaßte Schollian im dortigen Bereich 
Grabungen durchzuführen. Der Erfolg war verblüffend 
- Gebrauchskeramik, Terra sigillata in großen Mengen, 
Gebrauchswerkzeuge aller Art, Mauern bis zu 1 m Dik-
ke, kamen zutage. Nach Hinzuziehung des Landesdenk-
malamtes Tübingen wurde Schollian beauftragt, durch 

Querschläge die etwaige Größe der Anlage festzustellen. 
Auch hier war das Ergebnis von besonderer Bedeutung. 
Die teilweise freigelegten Mauerreste des Hauptgebäudes 
„Portikus-Villa" ergaben eine Länge von ca. 70 m und 
eine Breite von 53 m. Die Mauern sind in südlicher Rich-
tung heute noch bis zu 2,50 m hoch; dies ist um so ver-
blüffender, daß die Mauern nur wenige Zentimeter unter 
der Erdoberfläche liegen. 
Ca. 100 m südlich des Hauptgebäudes entdeckte Schol-
lian im Herbst 1976 ein Badehaus mit einer Größe von 
23 auf 20 m. Durch exakte Forschung dürfte neben den 
bisher festgestellten weiteren 7 Nebengebäuden auf einer 
Gesamtfläche von ca. 8 ha noch einiges zu finden sein. 
Aufgrund der zahlreichen Fundstücke sowie der immen-
sen Größe der Anlage hat sich das Landesdenkmalamt 
Tübingen entschlossen ab April dieses Jahres mit der 
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Freilegung des Hauptgebäudes zu beginnen. Stufenweise 
sollen dann je nach Grabungsfortschritt jährlich weitere 
Grabungen erfolgen. 
Der von Ortsvorsteher Schollian ins Leben gerufene 
„Förderverein zur Erforschung und Erhaltung der Kul-
turdenkmale Stein" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
freigelegten Gebäude zu restaurieren und zu konservie-
ren, um sie der Nachwelt zu erhalten. 

Wer waren die Römer, die hier gewohnt haben? 

Süddeutschland und weitere andere Gebiete galten als 
die Heimat der Kelten. Der Einfall der Römer und da-
mit die Besetzung unseres Landes geschah unter Kaiser 
Domitian. Unter Kaiser Domitian wurden um 85 n. Chr. 
die beiden germanischen Heeresbezirke am Rhein, des 
unteren Heeres in die Provinz Niedergermanien und des 
oberen Bezirks in die Provinz Obergermanien mit Sitz 
des Statthalters in Mainz umgewandelt. Damit begann 
für das Land hinter dem Limes die Zivilverwaltung mit 
römischer Prägung. Eng verwandt dürfte die Anlage in 
Stein mit der Stadt „Sumelocenna", dem heutigen Rot-
tenburg sein. 
Bei der Neubildung der Provinzen pflegten die Römer 
um die hier lebende Bevölkerung an die Art der römi-
schen Verwaltung zu gewöhnen, dieser nach und nach 
eine Selbstverwaltung zu gestatten. Grund und Boden 
gehörten der kaiserlichen Domäne, konnte aber von den 
hiesigen Urbewohnern angepachtet und bewirtschaftet 
werden. Die freie Bevölkerung war Bürger mit römi-
schem Bürgerrecht! 
Neben den Stadt- und dorfähnlichen Siedlungen, gab es 
eine weitere Siedlungsart, den Gutshof gen. Villa rustica. 

Rom. Weinamphore, gefunden Oktober 1976 im röm. Gutshof 
Stein (Westecke) Foto: Keidel 
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Rom. Kochkessel, gefunden am 18. 1. 1977 im Badehaus des 
röm. Gutshofs. Foto: Keidel 

Was die Anlage in Stein betr i f f t , ist noch nicht endgültig 
geklärt um welche Art der Siedlung es sich hier handelt . 
Die Gutshöfe betrieben hauptsächlich Ackerbau, Vieh-
zucht und of t das Töpferhandwerk . Die Höfe , so auch 
der in Stein, lagen zumeist an Südosthängen mit Wasser-
vorkommen und einer guten Sicht in die Flußtäler. Die 
Einzellage der Gutshöfe brachte es mit sich, daß die Be-
wohner die landwirtschaft l ichen Produkte selbst verar-
beiteten z. B. Milch zu Käse, Fleisch zu Wurst u. a. Die 
für die Bearbeitung der Böden notwendigen Geräte wur-
den in eigenen Schmieden hergestellt und repariert. 

Mit te lpunkt des Gutshofes war das Hauptgebäude, das 
nach dem Vorbild italienischer Baukunst jener Epoche 
- der Portikusvilla mit Eckrisaliten - erstellt wurde. 
Das Hauptgebäude in Stein sowie alle Nebengebäude 
sind mit Buntsandstein aufgemauert . Als Mörtel diente 
ein Sand-Kalkgemisch. Die Dächer waren alle mit roten, 
Selbstgebrannten Ziegeln belegt. Die Wände der Innen-
räume waren sauber verputz t und mit verschiedenen 
Farben und Ornamenten versehen. Ziegel wurden auch 
für die Unterboden- und Wandheizung verwendet . 

Aus der Erkenntnis von Gesundheit und Hygiene hat ten 
die Römer frühzeitig ein hochentwickeltes Badewesen. 
Die Badehäuser waren zumeist nach einem einheitlichen 
System gebaut - so auch das in Stein. 

Das Badehaus in Stein war versehen mit einer guten 
Wasserversorgung aus dem nahen Hangbereich sowie mit 
einem ausgeklügelten Heizungssystem - der Hypokaus t -
anlage. Gut sichtbar sind heute noch die Rundbögen, 
indem die Warmbäder untergebracht waren sowie der 
rote Wandverpu tz in allen Räumen. 

Der Badevorgang der Römer lief wie folgt ab: 

1. Betreten des Umkleideraumes 
2. Kal tbad im südlich gelagerten Kaltwasserbecken 
3. Aufsuchen des Schwitzbades (in den mittleren Räu-

men untergebracht) 
4. Abkühlung im Laubad 
5. Erholung im Warmbad (3 Räume) 
6. Rückkehr zum Kal tbad (eintauchen in Kaltwasserbek-

ken) 

7. Wiederholung des Vorganges oder Beendigung 

Fundstücke 
Die bisherige Ausbeute an Funden der vorgenommenen 
Querschläge in den verschiedenen Gebäuden sind enorm. 
Gefunden wurden: 
Sicheln, Bolzen, Pflugschare, 1 bronzener Kochkessel 
50 cm 0 30 hoch (sehr gut erhalten), Keramikfunde aller 
Ar t mit Schriftzeichen, Haarnade ln , Stricknadeln, Schlüs-

sel, Beschläge, Nägel, Glasteile aus Fenstern und Tr ink-
bechern, Dach- und Wandziegel. 

Die im Abbild gezeigte Weinamphore wurde im Oktober 
1976 gefunden und vom Landesdenkmalamt Tübingen 
komplet t wieder zusammengefügt. 

Religion 

Die Römer verehrten eine Vielzahl verschiedener Götter , 
u. a. Jupiter , Mars, Viktoria, Merkur , Herkules, Juno. 
Strenge Kultsätze regelten die einzelnen Formen der O p -
ferbräuche, die von Gottheit zu Gottheit verschieden 
waren. Opfera l täre waren in jedem Gutshof unterge-
bracht. Ob ein hier gefundenes Steinquadrat eine solche 
Kults tä t te war, kann nicht eindeutig belegt werden. 

Untergang des Gutshofes in Stein 

Der Gutshof in Stein dür f te in den Jahren 233 - ca. 
263 n. Chr . - durch Zerstörung und Brandschatzung 
untergegangen sein. 

Unter Kaiser Severius Alexander wurden römische 
Truppen zum Schutze der östlichen Reichsgrenze nach 
Persien abgeordnet. Germanen an Nieder- und Mittel-
rhein griffen daraufh in prompt die verlassenen Grenzen 
an. Dies reizte auch die Alemannen zum Gegenschlag. In 
breiter Front überrannten sie im Jahre 233 n. Chr . den 
obergermanisch-rätischen Raum und drangen nach Westen 

Erste Fundstelle Sommer 19'/ 
amphore, sowie Keramik alle; 
hoch. 

76. Hier fand man die Wem-
•r Art. Mauer noch ca. 150 cm 

Foto: Deuchert 
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